
HOL DIR DEIN GELD 
ZURÜCK!
10 SCHRITTE ZUR ARBEITNEHMERVERANLAGUNG

GerechtiGkeit muss sein

10Schritte.indd   4 1/20/2011   2:58:35 PM10Schritte_2011.indd   1 27.01.11   14:59
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WIr schauen auf Ihr 
Geld!

dass es auf jeden euro ankommt – wer wüsste das nicht 
besser als die arbeitnehmer und arbeitnehmerinnen. des­
halb bietet Ihnen die aK mit dieser Broschüre Tipps und 
ratschläge für Ihre arbeitnehmerveranlagung an. damit 
Ihnen mehr übrig bleibt: holen sie sich schon jetzt Ihr Geld 
vom finanzminister zurück! Wir helfen Ihnen dabei, mit 
Tipps und ratschlägen zu Ihrer arbeitnehmerveranlagung.

und wir tun noch mehr: noch immer ist das steuersystem 
in Österreich ungerecht. noch immer wird in Österreich 
arbeit viel zu hoch und Kapital viel zu niedrig besteuert. 
das muss sich ändern. Wir setzen uns ein, für eine steu­
erreform, die die arbeitnehmerInnen weniger und große 
Vermögen mehr belastet. damit alle ihren fairen Beitrag 
leisten. 

herbert Tumpel 
aK Präsident    

WIr schauen auf Ihr 
Geld! 

arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer lassen Jahr für Jahr 
viel Geld am finanzamt liegen, weil sie ihre steuerlichen 
Möglichkeiten nicht ausnützen. Gerade in der Krise kommt 
es aber auf jeden cent an. Wenn den Menschen mehr vom 
Geld übrigbleibt, können sie auch mehr ausgeben. das 
hilft der Wirtschaft und schafft arbeitsplätze. 

die Kosten für die Krise dürfen nicht die arbeitnehmer 
tragen. deshalb muss eine grundlegende reform mehr 
Gerechtigkeit ins steuersystem bringen: arbeit ist viel zu 
hoch besteuert, Kapital zu gering. 

Gerade jetzt ist es wichtig ein gerechtes steuersystem 
zu schaffen, bei dem alle einen fairen Beitrag leisten. nur 
wenn die Kaufkraft nachhaltig gestärkt wird, wird auch die 
Wirtschaft angekurbelt. 

Machen sie Ihre arbeitnehmerInnenveranlagung! holen sie 
sich schon jetzt Geld vom finanzamt zurück! Wir von der 
arbeiterkammer zeigen Ihnen gerne wie das geht. 

herbert Tumpel 
aK Präsident 
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3 AK-Infoservice

10 schrITTe zu Ihrer arBeIT­
nehmer/InnenVeranlaGunG

die arbeitnehmerInnenveranlagung kann jede Arbeitneh­
merin, jeder Arbeitnehmer beim zuständigen Wohnsitz­
finanzamt beantragen. (Ihr zuständiges finanzamt finden 
sie auf der seite des finanzministeriums www.bmf.gv.at/). 
so haben sie die möglichkeit für das abgelaufene Kalen­
derjahr Ihre ausgaben sowie eine eventuelle negativsteuer 
geltend zu machen. 

alles was sie dazu brauchen ist das Formular L1 gege­
benenfalls die Beilagen l1k und l1i (bei jedem finanzamt 
erhältlich) und die „10 Schritte zur ArbeitnehmerInnen­
veranlagung“ der aK. 

sie haben fünf Jahre Zeit die arbeitnehmerInnenveran­
lagung durchzuführen (d. h. für das Kalenderjahr 2006 ist 
der letzte abgabetermin der 31. 12.  2011). sie können die 
arbeitnehmerInnenveranlagung auch elektronisch über 
finanzOnline durchführen. 

Sie können die ArbeitnehmerInnenveranlagung im­
mer machen, nicht nur wenn Sie 

 ■ sonderausgaben (Punkt 6), 
 ■ Werbungskosten (Punkt 7), 
 ■ außergewöhnliche Belastungen abzuschreiben haben 

(Punkte 8, 9), 
 ■ alleinverdiener oder alleinerzieher sind (Punkte 3, 5, 9), 
 ■ für Kinder gesetzlichen unterhalt leisten (Punkt 9), 
 ■ so wenig verdient haben, dass sie keine lohnsteuer 

bezahlt haben (z. B. lehrlinge, Teilzeitbeschäftigte, 
ferialpraktikantin) (Punkte 1, 2, 4, 10), 

 ■ schwankende Bezüge hatten (z. B. Wechsel Teilzeit auf 
Vollzeit oder umgekehrt) (Punkte 1, 2, 4, 10), 

 ■ während des Jahres in Pension gegangen sind bzw. zu 
arbeiten begonnen haben (Punkte 1, 2, 4, 10), 

Auf jeden Fall sollten Sie eine ArbeitnehmerInnen­
veranlagung durchführen, wenn sie im betreffenden 
Kalenderjahr so wenig verdient haben, dass

 ■ sie keine lohnsteuer – aber sozialversicherungsbei­
träge – bezahlt haben

 ■ sich der alleinverdiener­/alleinerzieherabsetzbetrag und 
ev. Kinderzuschläge nicht auswirken konnten (keine 
oder geringe lohnsteuer).

WIr schauen auf Ihr 
Geld! 

arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer lassen Jahr für Jahr 
viel Geld am finanzamt liegen, weil sie ihre steuerlichen 
Möglichkeiten nicht ausnützen. Gerade in der Krise kommt 
es aber auf jeden cent an. Wenn den Menschen mehr vom 
Geld übrigbleibt, können sie auch mehr ausgeben. das 
hilft der Wirtschaft und schafft arbeitsplätze. 

die Kosten für die Krise dürfen nicht die arbeitnehmer 
tragen. deshalb muss eine grundlegende reform mehr 
Gerechtigkeit ins steuersystem bringen: arbeit ist viel zu 
hoch besteuert, Kapital zu gering. 

Gerade jetzt ist es wichtig ein gerechtes steuersystem 
zu schaffen, bei dem alle einen fairen Beitrag leisten. nur 
wenn die Kaufkraft nachhaltig gestärkt wird, wird auch die 
Wirtschaft angekurbelt. 

Machen sie Ihre arbeitnehmerInnenveranlagung! holen sie 
sich schon jetzt Geld vom finanzamt zurück! Wir von der 
arbeiterkammer zeigen Ihnen gerne wie das geht. 

herbert Tumpel 
aK Präsident 
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4 AK-Infoservice

dann bekommen sie die negativsteuer (10% der bezahl­
ten sozialversicherungsbeiträge, max. 110 euro jährlich) 
rückerstattet. Bei anspruch auf das Pendlerpauschale 
erhöht sich die negativsteuer auf insgesamt bis zu 240 
euro jährlich (ab dem Jahr 2011: max. 251 euro).

zusätzlich bekommen sie auch den alleinverdiener­/ 
alleinerzieherabsetzbetrag als negativsteuer ausbezahlt, 
wenn sie für mind. 1 Kind familienbeihilfe beziehen. In die­
sem fall bekommen sie zusätzlich mindestens 494 euro. 

ACHTUNG: Sie müssen jedoch eine Arbeit­
nehmerveranlagung durchführen, wenn Sie
 ■ zwei oder mehr arbeitgeber gleichzeitig hatten, 
 ■ Krankengeld der Gebietskrankenkasse, 
 ■ auszahlungen aufgrund von dienstleistungsschecks,
 ■ Bezüge aus dem Insolvenzentgeldfonds, 
 ■ auszahlungen durch die Bauarbeiterurlaubskasse, 

oder 
 ■ rückzahlungen von Beiträgen für freiwillige Weiterver­

sicherungen erhalten haben,
 ■ einen nicht zustehenden freibetrag laut freibetragsbe­

scheid bei der lohnabrechnung berücksichtigt hatten, 
 ■ den alleinverdiener­/alleinerzieherabsetzbetrag oder 

das Pendlerpauschale in der firma beantragt haben, 
obwohl sie die Voraussetzungen nicht (mehr) erfüllt 
hatten. 

 ■ das Pendlerpausche berücksichtigt wurde, aber die 
Voraussetzungen nicht vorlagen. 

sollte auch nur einer dieser Punkte zutreffen so haben 
sie eine sogenannte Pflichtveranlagung. 

HINWEIS: sollten sie zusätzliche nicht lohnsteuer­
pflichtige einkünfte über 730 € jährlich erzielen, so 
müssen sie bis zum 30. april des jeweiligen folgejahres 
eine einkommensteuererklärung (dazu verwenden sie 
die formulare e1 + e1a) durchführen! Bei elektronischer 
Übermittlung (finanzOnline) verlängert sich die frist bis 
30. Juni des jeweiligen folgejahres.
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JeTzT GehT’s lOs!

mit diesen 10 schritten klappt auch Ihre arbeitnehmerver­
anlagung. Benötigen sie jedoch genauere Informationen, 
so erhalten sie unsere Broschüre STEUER SPAREN 
unter der Tel.­nr. (01) 310 00 10 358, bzw. kostenlos zum 
download unter http://wien.arbeiterkammer.at

für die arbeitnehmerveranlagung 2010 benötigen sie 
grundsätzlich das formular l1. außerdem gibt es (ab der 
Veranlagung für 2009) zwei Beilagen. Wenn sie Kinder 
haben benötigen sie zusätzlich die Beilage l1k. Wenn 
sie ausländische einkünfte oder Pensionen beziehen 
benötigen sie die Beilage l1i.

ANGABEN ZUR PERSON
hier ist Platz für Ihre persönlichen daten: name, 
Versicherungsnummer, familienstand.

DERZEITIGE WOHNANSCHRIFT
hier tragen sie Ihre adresse ein …

EHEPARTNER/IN
hier tragen sie die daten Ihres ehepartners ein.

WER ZAHLTE IHNEN LÖHNE, GEHÄLTER, 
BEZÜGE, PENSIONEN?
hier tragen sie einfach die anzahl der arbeitgeber 

ein, bei denen sie im betreffenden Kalenderjahr beschäf­
tigt waren oder die zahl der stellen, die Ihnen Pensionen 
ausbezahlt haben.

HINWEIS: sie brauchen keine lohnabrechnungen oder 
Jahreslohnzettel beizulegen!

ALLEINvERDIENERABSETZBETRAG,  
ALLEINERZIEHERABSETZBETRAG,  
KINDER UND MEHRKINDZUSCHLAG

Wenn sie anspruch auf den alleinverdiener­, oder den 
alleinerzieherabsetzbetrag haben, dann beantragen sie ihn 

1.

2.

3.

4.

5.
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6 AK-Infoservice

hier. hier müssen sie auch angeben für wie viele Kinder sie 
familienbeihilfe, für mehr als 6 monate bezogen haben. 

ACHTUNG! den mehrkindzuschlag müssen sie ab 
dem Jahr 2010 mittels des formulares e4 beantragen 
(Voraussetzung: zumindest zeitweise familienbeihilfe 
für mindestens 3 Kinder bezogen; familieneinkommen 
übersteigt € 55.000,– nicht). der mehrkindzuschlag 
beträgt im Jahr 2010 ab dem 3. Kind pro Kind monatlich 
€ 36,40. (ab 1. 1. 2011 dann nur mehr € 20,– monatlich)

Mehr für Alleinverdiener und Alleinerzieher
als alleinverdienerIn oder alleinerzieherIn bekommen sie 
grundsätzlich 364 € jährlich. der jährliche absetzbetrag 
erhöht sich bei einem Kind um 130 €, beim zweiten Kind 
um zusätzlich 175 € und bei jedem weiteren Kind um 
zusätzlich 220 €. 

Als AlleinverdienerIn gelten Sie, wenn Sie im Kalen­
derjahr 

 ■ mehr als 6 Monate verheiratet waren, mit Ihrem 
Partner im gemeinsamen haushalt gelebt haben und 
dieser nicht mehr als 2.200 e (ohne Kind) oder 6.000 
(mit Kind) jährlich verdiente. 

 ■ oder in einer Lebensgemeinschaft lebten, für min­
destens 1 Kind mehr als 6 monate familienbeihilfe 
bezogen und der Partner nicht mehr als 6.000 e jährlich 
verdiente. 

Als AlleinerzieherIn gelten Sie, wenn Sie im Kalender jahr 
 ■ mehr als 6 Monate nicht in einer ehe­/lebensge­

meinschaft lebten und für mindestens 1 Kind mehr als  
6 monate familienbeihilfe bezogen. 

Wichtig!
 ■ sie sind entweder alleinverdiener oder alleinerzieher. Bei­

de absetzbeträge können sie nicht in anspruch nehmen! 
 ■ der alleinverdiener­ oder der alleinerzieherabsetzbe trag 

muss – auch wenn er bereits bei der lohnver rechnung 
während des Jahres berücksichtigt wurde – in der ar­
beitnehmerveranlagung nochmals angekreuzt werden!

 ■ achtung im Jahr 2011 kommt es beim alleinverdie­
nerabsetzbetrag zu Änderungen. als alleinverdiener 
gelten sie dann nur mehr, wenn sie auch zumindest für 
ein Kind mehr als 6 monate familienbeihilfe beziehen 
(Wegfall bei Kinderlosen!).
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7 AK-Infoservice

Tipp! auch wenn sie im antragsjahr nichts verdient, 
aber für mindestens 1 Kind mehr als 6 monate fa­
milienbeihilfe erhalten haben, bekommen sie den 
alleinverdiener­/alleinerzieherabsetzbetrag plus Kin­
derzuschläge gutgeschrieben.

SONDERAUSGABEN, DIE BARES GELD 
WERT SIND
Wenn sie für sich, Ihren ehepartner oder Ihr Kind 

(für das sie familienbeihilfe beziehen) Kranken­, unfall­, 
renten­ oder lebensversicherung bezahlen, sind das son­
derausgaben – ebenso wie etwa der Kirchenbeitrag. sie 
können diese ausgaben geltend machen und bekommen 
dafür Geld zurück.

Für diese Sonderausgaben gibt es Höchstgrenzen:
 ■ versicherungsprämien zu Personenversicherungen 

(freiwillige Kranken­, unfall­, renten­, lebensversiche­
rungen). die Bestätigung für das finanzamt erhalten sie 
von Ihrer Versicherung. 

 ■ Aufwendungen für Wohnraumschaffung und sanierung

Wichtig! 
Bei der Wohnraumsanierung sind – im Gegensatz zur 
Wohnraumschaffung – nur rechnungen eines befugten 
unternehmers zulässig (material und montage). 

So viel Sonderausgaben können Sie geltend machen 
diese sonderausgaben wirken sich erst ab 240 € jährlich 
aus. Geringere Beträge werden automatisch beim ar­
beitgeber berücksichtigt. die höchstgrenze hängt davon 
ab, ob sie allein, mit Partner, mit oder ohne Kind(er) sind. 

Tipp! Wenn sie für mindestens 3 Kinder familienbei­
hilfe beziehen, können sie einen erhöhungsbetrag 
beantragen.

Höchstbetrag jährlich bis 2 Kinder ab 3 Kindern 

ohne alleinverdiener­/ 
alleinerzieherabsetzbetrag 

2.920 € 4.380 €

mit alleinverdiener­/ 
alleinerzieherabsetzbetrag

5.840 € 7.300 €

6.
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Hinweis! 
Bei höheren einkommen (beginnend mit 36.400 € jährlich) 
wird der absetzbare Betrag reduziert – ab 60.000 € jährlich 
gibt es diese sonderausgaben nicht mehr.

Tipp! sonderausgaben werden nur in dem Jahr berück­
sichtigt, in dem sie bezahlt wurden. Bei aufwendungen 
für Wohnraumschaffung bzw. Wohnraumsanierung, die 
mittels Kredit finanziert wurden, kann man allerdings 
alternativ dazu auch die Kreditrückzahlungen absetzen. 

Andere Sonderausgaben 
 ■ Kirchenbeiträge: maximal 200 € jährlich. 
 ■ Freiwillige Weiterversicherung in der Pensionsversi­

cherung oder nachkauf von schulzeiten 
 ■ Spenden an mildtätige Organisationen, begünstigte 

spendensammelvereine und an begünstigte for­
schungs­ und lehreinrichtungen u. a. m.

Tipp! sonderausgaben kann man im rahmen der 
eigenen höchstbeträge auch für seinen (ehe­)Partner, 
seine (ehe)­Partnerin oder für seine Kinder (wenn fa­
milienbeihilfe bezogen wird) geltend machen.

WERBUNGSKOSTEN sind ausgaben, die im 
zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit 
stehen, wenn sie nicht bereits bei der lohnab­

rechnung berücksichtigt wurden: 
 ■ Gewerkschaftsbeiträge 
 ■ Pendlerpauschale 
 ■ Pflichtbeiträge an die Gebietskrankenkasse auf Grund 

einer geringfügigen Beschäftigung sowie für mitversi­
cherte angehörige. 

diese ausgaben sind im formular bei den Kennziffern 
717, 718 und 274 einzutragen.

Geld zurück für PendlerInnen: Das Pendlerpauschale 
Wer täglich an den arbeitsplatz pendeln muss, kann das 

7.
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Pendlerpauschale beantragen. die höhe dieses Pauschales 
ist abhängig von der entfernung zwischen Wohnung und 
arbeitsstätte und davon, ob die Benützung eines öffentli­
chen Verkehrsmittels möglich und zumutbar ist. fährt kein 
öffentliches Verkehrsmittel oder ist die Wegzeit unzumutbar 
lang, so erhält man das große Pendlerpauschale, ansonsten 
das kleine Pendlerpauschale, gestaffelt nach entfernung. 
(Genaueres in der aK­Broschüre steuer sparen) 

Andere Werbungskosten wie etwa: 
 ■ arbeitsmittel (etwa computer, fachliteratur) 
 ■ beruflich veranlasste Internetkosten 
 ■ reisekosten für dienstreisen ohne oder mit geringerem 

Kostenersatz des arbeitgebers 
 ■ fortbildungs­, ausbildungs­ und umschulungskosten 
 ■ Kosten einer beruflich veranlassten doppelten haus­

haltsführung und familienheimfahrten 
 ■ sonstige Werbungskosten (z. B. Betriebsratsumlage) 

diese Kosten wirken sich aus, wenn sie in summe höher 
sind als das Werbungskostenpauschale von 132 € jährlich. 
sind sie niedriger, werden sie durch das Pauschale bereits 
in der lohnverrechnung vom arbeitgeber berücksichtigt: 

Werbungskosten für bestimmte Berufsgruppen 
anstelle der tatsächlichen Kosten können bestimmte 
Berufsgruppen (z. B. heimarbeiter, Vertreter...) einen ein­
kommensabhängigen Pauschalbetrag beantragen. 

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN
sind nicht alltägliche ausgaben, die zwangsläufig 
entstehen.

Mit Selbstbehalt 
diese Kosten wirken sich nur aus, wenn sie den selbst­
behalt in summe überschreiten: 

 ■ Krankheitskosten (zahnersatz, arzt­/spitalskosten, 
allergiekosten) 

8.
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 ■ Begräbnis­/Grabsteinkosten, sofern sie nicht durch 
den nachlass gedeckt sind (jeweils maximal 4.000 €) 

 ■ Kosten für Kinderbetreuung bei alleinerzieherInnen 
 ■ Kurkosten 
 ■ andere außergewöhnliche Belastungen (z. B. Pflege­

heimkosten) 

Hinweis! 
der selbstbehalt ist abhängig vom einkommen bzw. der 
familiären situation. zur Orientierung: der selbstbehalt 
macht ungefähr einen Bruttomonatsgehalt/­lohn aus (Ge­
naueres in der aK­Broschüre steuer sparen). 

diese Kosten sind bei den Kennziffern 730 bis 735 
einzutragen.

Ohne Selbstbehalt 
 ■ Katastrophenschäden (z. B. hochwasser, erdrutsch) 
 ■ unterhaltsleistungen für im ausland lebende Kinder  

(50 € monatlich pro Kind) 

Außergewöhnliche Belastungen bei Behinderung 
können sie ab einer 25%igen erwerbsminderung geltend 
machen – auch für den (ehe­)Partner, wenn Ihnen der al­
leinverdienerabsetzbetrag zusteht. aufwendungen werden 
mit einem freibetrag (abzüglich Pflegegeld) abgegolten. 
zusätzlich absetzbar sind Kosten der heilbehandlung und 
hilfsmittel. außerdem gibt es Pauschalbeträge bei diät­
verpflegung und – bei Gehbehinderung – für das eigene 
auto oder für Taxikosten (bei mindestens 50% Gehbehin­
derung). mehr in der aK Broschüre steuer sparen. 

Tipp! Bei außergewöhnlichen Belastungen durch Behin­
derung können sie für höhere aufwendungen an stelle 
der Pauschalbeträge auch die tatsächlichen Kosten 
(abzüglich Pflegegeld) geltend machen. 

KINDER, KINDERFREIBETRAG,  
UNTERHALT, AUSSERGEWÖHNLICHE  
BELASTUNGEN 

In der Beilage l1k können sie noch beantragen: 
➔ den Kinderfreibetrag: dieser beträgt für jedes haus­
haltszugehörige Kind grundsätzlich 220 €. Wenn beide 
elternteile steuern zahlen, kann dieser freibetrag auch 
aufgeteilt werden. In diesem fall bekommen beide eltern­

9.
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teile jeweils € 132–. zahlen sie unterhalt für ein nicht haus­
haltszugehöriges Kind steht Ihnen der Kinderfreibetrag in 
höhe von € 132,– zu. In der Beilage müssen sie lediglich 
ankreuzen welcher freibetrag Ihnen zusteht. 
➔ den Unterhaltsabsetzbetrag: Wenn sie für ein Kind 
unterhalt zahlen, das nicht mit Ihnen im gemeinsamen 
haushalt lebt und für das sie keine familienbeihilfe bezie­
hen, erhalten sie einen unterhaltsabsetzbetrag gestaffelt 
pro Kind. monatlich 29,20 € fürs erste Kind, 43,80 € fürs 
zweite Kind, 58,40 € für jedes weitere Kind. 

Auch außergewöhnliche Belastungen für Ihre Kinder 
können Sie hier eintragen
➔ Wenn für Ihre Kinder im Jahr 2010 Kosten für die 
Kinderbetreuung angefallen sind, dann können sie diese 
ebenfalls absetzen. Voraussetzung dafür ist, dass das 
Kind zu Beginn des Kalenderjahres das zehnte lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. die Betreuung muss in öffent­
lichen oder privaten Institutionen (Kindergärten, horte 
etc.) oder durch eine pädagogisch qualifizierte Person 
erfolgen (Tagesmutter etc.). Pro Kind können jährlich bis 
zu € 2.300,– abgeschrieben werden. 
➔ auswärtige Berufsausbildung von Kindern (110 € 
pro monat) 
➔ Aufwendungen für behinderte Kinder: ab 25% 
Behinderung Pauschalbetrag je nach Grad der Behin­
derung (ohne Pflegegeld). zusätzlich absetzbar: Kosten 
der heilbehandlung und hilfsmittel, bei diätverpflegung 
zusätzlich Pauschalbeträge. ab 50% Behinderung (bei 
erhöhter familienbeihilfe) 262 € Pauschalbetrag mo­
natlich und schulgeld für eine sonder(­Pflege­) schule 
oder Behindertenwerkstätte (ohne Pflegegeld), außerdem 
Kosten der heilbehandlung und hilfsmittel absetzbar. 
außerdem gibt es Pauschalbeträge bei diätverpflegung. 
unter 25% Behinderung werden nur tatsächliche Kosten 
(ohne Pflegegeld) berücksichtigt, die den selbstbehalt für 
außergewöhnliche Belastungen übersteigen. mehr dazu 
finden sie in der aK­Broschüre steuer sparen.

KONTODATEN EINTRAGEN,  
UNTERSCHREIBEN UND AB DIE POST 
machen sie erstmalig die arbeitnehmerInnen­

veranlagung oder hat sich etwas geändert, dann müssen 
sie den sogenannten BIc und den sogenannten IBan 
angeben.

10.
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Glückwunsch, jetzt haben sie es geschafft. Wenn sie das 
formular vollständig ausgefüllt haben, tragen sie das datum 
ein und unterschreiben sie den antrag. erstellen sie eine Ko­
pie des antrages, um den einkommensteuer bescheid später 
überprüfen zu können. entweder sie geben den antrag zur 
arbeitnehmerveranlagung bei Ihrem Wohnsitzfinanzamt ab 
oder sie schicken ihn zur sicherheit eingeschrieben! nach 
anmeldung beim finanzamt können sie den antrag auch 
per Internet stellen. Belege brauchen sie nicht mitzusenden, 
müssen diese jedoch 7 Jahre lang aufbewahren! 

Tipp! der einkommensteuerbescheid wird Ihnen vom 
finanzamt zugeschickt. Überprüfen sie, ob alle von 
Ihnen geltend gemachten ausgaben und absetzbeträge 
berücksichtigt wurden. sind sie mit Ihrem einkommen­
steuerbescheid nicht einverstanden, so haben sie die 
möglichkeit, innerhalb eines Monats ab zustellung des 
Bescheides dagegen Berufung einzulegen (musterbriefe 
dazu finden sie in der AK­Broschüre Steuer sparen). 
sollte sich auf Grund des einkommensteuerbescheides 
eine nachzahlung ergeben, können sie den antrag inner­
halb eines monats in form einer Berufung zurückziehen. 
das gilt nur, wenn es keine Pflichtveranlagung war. 

Medieninhaber, Verleger: Kammer für Arbeiter 
und Angestellte für Wien.
Hersteller: TDS Typo Druck Sares GmbH
Verlags- und Herstellort: Wien
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Bestellen und Download
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